
Der A ngeklagte und der Zeuge St. haben w ährend ihrer 
U nterhaltung  nur in geringem  M aße Alkohol zu sich 
genommen. Schon nach kurzer Zeit nahm  die U nter
haltung  einen völlig anderen C harak ter an. Der An
geklagte fra g te  den Zeugen, wie es m it der Landw irt
schaftlichen Produktionsgenossenschaft stünde und wie 
es diesem innerhalb derselben gefalle. Als der Zeuge St. 
erwiderte, daß es m it der LPG in S ternberg nicht be
sonders gu t stünde, und diese verschuldet sei, brachte 
der A ngeklagte zum  Ausdruck, daß die L andw irtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften allgem ein nichts 
taugen. E r gab dem Zeugen zu verstehen, daß er die 
Deutsche D em okratische Republik verlassen und nach 
W estdeutschland gehen sollte, wenn er w irtschaftliche 
Schwierigkeiten habe. Als ehem aliger Genossenschafts
bauer w ürde er sofort als sogenannter „politischer 
F lüchtling“ anerkann t und könne schon nach kurzer 
Zeit seine Fam ilie nachholen. Die an den Zeugen St. 
gerichtete A ufforderung zur Republikflucht h a t der A n
geklagte im V erlaufe des Gesprächs wiederholt. Um die 
E instellung des A ngeklagten w eiter zu ergründen, gab 
ihm  der Zeuge St. zu verstehen, daß es g a r  n icht so 
leicht wäre, die Deutsche Dem okratische Republik zu 
verlassen. D arauf e rk lärte  ihm der Angeklagte, daß 
er ihm  zu diesem Zweck 1000,— DM zur V erfügung 
stellen würde, wenn er Geldschwierigkeiten hätte.
Der Zeuge St. wies die an ihn gerichtete A ufforderung 
zurück m it der Bemerkung, daß er hierbleiben und 
durchhalten wolle. Als der A ngeklagte m erkte, daß er 
bei dem Zeugen keinen E rfolg  hatte , verabschiedete er 
sich von ihm m it dem Bemerken, daß er auch durch
halten wolle. Der A ngeklagte h a t dem Zeugen St. auch 
zu verstehen gegeben, daß er selbst nicht weg könnte, 
weil er Mitglied der Sozialistischen E inheitspartei 
D eutschlands sei, dieser jedoch fre i w äre und somit 
keine Schwierigkeiten habe.

Da der A ngeklagte die ihm zur L ast gelegte T at be
s tritten  h a t und som it auch nicht Stellung zu den 
Motiven des durch den Zeugen St. bewiesenen Handelns 
nahm, w ar aus seinem äußeren V erhalten auf die 
innere E instellung zu schließen.
Der A ngeklagte wußte, daß die Abwerbung von Bür
gern  der Deutschen Dem okratischen Republik ein gegen 
unseren S taa t der A rbeiter und Bauern gerichtetes 
Verbrechen ist und den Feinden unserer O rdnung in 
der V orbereitung eines neuen Krieges dient. D aß er 
sich der S tra fbarkeit seines V erhaltens bew ußt war, 
und daß er die ihm zur L ast gelegte T at begangen hat, 
auch wenn er sie bestritt, erg ib t sich insbesondere aus 
der Feststellung, daß er bei seiner Vernehm ung vor 
dem U ntersuchungsorgan erk lärte : „Sie wollen wohl 
wissen, ob ich über Abwerbung gesprochen habe!“ Diese 
F rag e  richtete er an den A ngestellten der Volkspolizei, 
als er noch g ar nicht zur T at selbst vernommen wurde. 
Aus allen bisher angeführten Feststellungen ergib t sich, 
daß sich der A ngeklagte des Verbrechens nach A rti
kel 6 der V erfassung der Deutschen Dem okratischen 
Republik schuldig gem acht hat. E r  h a t in Form  der 
von ihm getätig ten  Abwerbung Boykotthetze gegen 
dem okratische Einrichtungen und O rganisationen sowie 
K riegshetze und P ropaganda fü r  den M ilitarism us be
trieben.
Dadurch h a t er die politischen Grundlagen unserer 
dem okratischen S taa tsm ach t verletzt.
Der V ertre te r des S taa tsanw alts des Bezirks Schwerin 
stellte den A ntrag, gegen den A ngeklagten au f eine 
Z uchthausstrafe von zwei Jah ren  und sechs M onaten 
zu erkennen und davon abzusehen, ihm die U nter
suchungshaft au f die S trafe anzurechnen, weil er die 
E rm ittlungen und auch die A rbeit des Senats in der 
Beweisaufnahm e bis zuletzt erschw ert hat.
Dem A nträge w urde voll entsprochen.

F ü r den Senat ergaben sich keine U m stände, die ge
eignet gewesen wären, auf eine geringere als die be
an trag te  S trafe zu erkennen.
Wer, wie der A ngeklagte, die im perialistischen K riegs
treiber in ih rer Schädlingstätigkeit gegen die Deutsche 
D em okratische Republik un terstü tzt, dam it die F esti
gung unserer S taatsm acht s tö rt und den K am pf des 
deutschen Volkes um ein einheitliches, dem okratisches, 
unabhängiges und friedliebendes D eutschland schwächt, 
m uß dafü r hinnehmen, dem entsprechend zur V erant
w ortung gezogen zu werden.
Da der A ngeklagte durch seine H artnäckigkeit und 
sein ständiges B estreiten  die W ahrheitsforschung der 
U ntersuchungsorgane und des Gerichts ständig  er
schwert hat, is t ihm die U ntersuchungshaft nicht auf 
die erkannte S trafe angerechnet worden.
Die K ostenentscheidung beruht auf § 353 StPO, 
gez. Mai gez. K rull gez. Schulz
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Strafrechtsergänzungsgesetz
vom 11. Dezember 1957 

(GBl. S. 643)

Verleitung zum Verlassen 
der Deutschen Demokratischen Republik

§ 21
(1) W er es unternim m t, eine Person

1. im A ufträge von A gentenorganisationen, Spio
nageagenturen oder ähnlichen D ienststellen oder 
von W irtschaftsunternehm en oder

2. zum Zwecke des D ienstes in Söldnerform ationen 
zum V erlassen der D eutschen D em okratischen 
Republik zu verleiten, w ird m it Zuchthaus be
s tra f t; au f Vermögenseinziehung kann  erkannt 
werden.

(2) W er es unternim m t, einen Jugendlichen oder einen 
in der Berufsausbildung stehenden Menschen oder eine 
Person wegen ih rer beruflichen T ätigkeit oder wegen 
ih rer besonderen Fähigkeiten  oder Leistungen m ittels 
Drohung, Täuschung, Versprechen oder ähnlichen die 
F reiheit der W illensentscheidung beeinflussenden 
Methoden zum Verlassen der Deutschen Dem okratischen 
Republik zu verleiten, w ird m it Gefängnis nicht un ter 
sechs M onaten bestraft.
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Urteil des Bezirksgerichts Karl-Marx-Stadt
vom 12. F eb ruar 1958 

— 1 Bs 7/58 —

§ 21 Abs. 2 StEG.

Zur Strafbarkeit der Verleitung Jugendlicher zum Ver
lassen der Deutschen Demokratischen Republik.

Im  M ärz 1957 erkundigten sich Bekannte aus D ort
mund bei dem A ngeklagten, ob er ihnen nicht aus sei
ner H eim at ein „zuverlässiges und sauberes D ienst
m ädchen“ verm itteln  könnte. Der A ngeklagte w andte 
sich daraufhin an die 17jährige M arlene S„ die er aus 
gem einsam er T ätigkeit im Betrieb als zuverlässige 
A rbeiterin  kannte, und fra g te  sie, ob sie nicht eine
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